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Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: IS Cts. die Zeile. Schweizerische Halbjährl. in Solothurn Fr. 3. l>ö C.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

KàHeE-Bevî««K
«sZl slner KMolilcheiì cgesessschnst.

M W. INitib^OLîi âou. 28. AOVGiridSi'. 1860.

D n n à a d r e j l r
an die

aargauischen Stuatskirchler und dero Schweizer-

botschreiber.

P (Fortsetzung.) Mit welcher Achtung muß Europa
heutzutage auf die Männer Hinblicken / die ihre Priester-

lichen Pflichten klug und weise mit den Bedürfnissen der

Humanität und den Forderungen der Cultur zu verein/
gen verstehen? Hätte man überall solche Priester, wie weit
wäre die Menschheit nicht vorgeschritten — welche Fesseln

wären bereits gesprengt, die erst noch zu sprengen sind!
Allein es ist zu erwarten, daß nicht nur die mechanische

Bewegung durch Eisenbahnen, sondern auch die geistige

Bewegung durch ähnliche Erfindungen im Gebiete des Gel-

stcs beschleunigt werden könne. Wenn eine solche Erfin-
dung durch aargauischc Staatsthcologcn gemacht und durch

den Cchweizerbotschreibcr in die Welt hiuansgetrompetet

würde, wie freudig und schnell würde sich die Mensch-
he it mit einem solchen aufgeklärten Katholicismus des

XIX. Jahrhunderts versöhnen!

Für diese hohe, erlauchte Aufgabe richten wir hoffnungs-
voll unsere Blicke auf Sie, hochverehrte Herren Staatskirch-
ler und Staatstheologen! und den weisen Schwcizerbot-
schrciber. ' Geistvoll und vielversprechend war die unlängst
im Aargau aufgestellte Bemerkung, daß man in der Beer-

dignngsangclegeuhcit ebensowenig dem katholischen Dogma,
als in der Kirchgemeinde- und Kjrchcnpfleg-Organisation
der anerkannten katholischen Kirchen-Verfassung zu nahe zu
treten gedenke. Man hat im Aargau bezüglich dieser Dinge
nur als Lauoesrcgicrung und vermöge obrigkeitli-
chen Mandats gehandelt. Das ist vollkommen richtig und
dem Standpunkt eines Cultur-Ncgiments vollkommen an-
gemessen. Die Domitianc und die Diokletiane sind eigcnt-
lich nur Tölpcl und Stümper gewesen. Es hatten nämlich
selbe allerdings kein Recht, als Heiden in das innere
Gebiet des Gewissens und der religiösen Ueberzeugung ih-

rer Mitmenschen einzugreifen; sie waren darum Tyrannen
und von diesem Standpunkt hätten die daznmaligcn Chri-
sten allerdings, statt sich geduldig martern zu lassen, besser

gethan, im Ramen der Freiheit eine Revolution zu machen
und diese heidnischen Despoten vom Throne zu stürzen,
sie wären vom Standpunkte der Cultur eben so gut dazu

berechtigt gewesen, als heutzutage Garibaldi es ist.
Allein die moderne Theorie vom Staate und vom

Staatsrecht und dem,,sus oii-eu sueca waren der alten

Zeit noch nicht, bekannt. Die Domitianc und Diokletiane
hätten nicht als „Heidenk sondern als „Staatskirchlcr" auf-
treten sollen; als Kirchler hätten sie aus dem Standpunkt
der Staatshoheit ganz dasselbe thun können, was sie

ans heidnischem Standpunkte und nur alF Heiden.nicht thun
durften, ohne an den Christen Unrecht zu üben. Hcutzu-
tage ist man mit diesen Unterscheidungen besser vertraut.
Taufschein-katholische und protestantische Rcgierungsräthc,
z. B. würden Unrecht thun, wenn, sie ihre persönlichen,
antikatholischcn Ueberzeugungen dem katholischen Volke
gegenüber geltend zu machen suchten. Allein als Landes-
regentcn stehen diese Herren oo ipso über dem engen und
einseitigen cvnfessioncllcn Standpunkt und sie haben rn
dieser Eigenschaft unantastbare Rechte. So dürfen z. B.
die Protestanten und Taufschcinkatholiken dem katholischen
Volk keine protcstantisirende Erziehung aufdringen; allein
wenn in einem Mischstaate von Staatswcgen die Schulen
mehr im Geist des Protestantismus organisirt und geleistet

werden, so ist dieß alles ganz anders, denn hier handelt
nicht der Pro te staut oder der Taufscheinkatholik, sondern
der Staat und dieser will nur ciuc angemessene Staats-
erziehnng, über welche die Staatsbehörden einzig
maßgebendes Urtheil haben und welche den ächten Katho-
lizismus nie angreisen können, sondern nur dem Zesui-
tismus und Ultcrinontanismus den Krieg machen. Es
kömmt alles darauf an, daß man gehörig zu unicrscheidcn
versteht und dem Volk begreiflich zu machen weiß, daß man
von Staatswcgen und nicht als Taufscheinkatholik oder

Protestant so oder so gehandelt hat und handelt.
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Daß die Herolde der Kultur im Aargau iu solchen

Unterscheidungen keine A-B-C-Schützen seien, dafür hat

uns der Schwcizcr b otschrciber unlängst eine erfreuliche

Probe gegeben, für die wir ihm noch besondern Dank aus-

sprechen müssen-und die zu weitem schönen Hoffnungen

berechtigt. Der wohlwcisc Schw eizer botschreib er macht

nämlich die feine Bemerkung, daß er zwischen dem bischöfli-

chen Ordinariat und der bischöflichen Kanzlei sehr wohl

zu unterscheiden wisse. Sehr klug und weise. Alle

zweckmäßigen kirchlichen Verordnungen gehen vom Bischof
aus, die unzweckmäßigen dagegen von seinem Kanzler.
Dabei versteht es sich von selbst, daß die Staatskirchler
in letzter Instanz zu entscheiden sich vorbehalten, was

für ihre katholischen Mitbürger zweckmäßig ist oder nicht.

Es verhält sich bei uns dann ganz so, wie iu einer eon-

stitutionellen Monarchie. Der Regent ist heilig und unveranE

wortlich, von ihm geht nur Gutes aus; dagegen können

die Minister irren — von ihnen geht das Böse und Un-

gerechte aus. Da nun Sie, verehrte Herren, Staats-
kirchlcr und Staatstheologcn und Schwcizerbot-
schreib er! iu letzter Instanz über die Zweckmäßigkeit ei-

ner kirchlichen Verordnung entscheiden, so können Sie auf
solche Weise, ohne den Bischof zu kränken, ohne seine Würde

und Autorität zu verletzen, jede ihnen mißbelicbigc Vcrfü-

gung zurückweisen. Sie weisen nicht bischöfliche Ver-

füguugen zurück, sondern nur Verfügungen, die von der

bischöflichen Kanzlei ausgegangen sind. Darum haben

Sie nicht den bischöflichen Katechismus verworfen, son-

dem nur den Katechismus des Kauzlers u. dgl. Ebenso

weisen sie nicht die Protcstationcn des Land esbi-
schofs, sondern nur diejenigen seines Kanzlers zurück.

Es geht, wie gesagt, nichts über die Kunst feiner Distinc-
tionen! Die gelehrte Welt, besonders gewisse Advokaten

und Diplomaten, müßten Ihnen, verehrte, hochweise Herrn
gewiß sehr dankbar sein, wenn Sie ein Handbuch über

„die Kunst zu distinguireu" verfassen und durch den Druck

im Format der „Stunde der Andacht" dem Volk zugäng-

lich machen wollten. — Damit wäre eine neue Bürger-
Krone zu gewinnen und ein neuer Stern für das Wappen
eines Kultnrstaates zu erobern. (Schluß folgt.)

P Glarus. Hier wie noch anderwärts können sich

die paritätischen Staatsmänner noch nicht auf den Höbe-

Punkt der katholischen Kirchen-Freiheit erschwingen.

Dieses zeigt der Amtsbericht von Landammanu und Rath
von 1857—1860, welcher unter Auderm sagt: „In Wie-

dcranknüpfung der seit 1837 unterbrochenen Beziehungen
mit dem Bisthum Chur gelangte man zu der Ueberzeugung,

daß dadurch bei Festhaltnug des seiner Zeit dekrctirten

speziellen Pricstereides, einem beabsichtigten Umgang der

i diesfallsigcn Verordnung nicht vorgebaut werden könne;
daß anderseits, laut Bestimmung des § 75 der revidirtcu
Verfassung, Jeder unter Verpflichtung des Landcscides stehe,

ob er denselben geschworen habe oder nicht, somit der spezielle

Priestcreid von keinem wesentlichen Gewicht sei. Mit dem

Fallenlassen dieser Forderung wurde dagegen das bischöfliche

Ordinariat bewogen, die Verpflichtung einzugehen, daß alle

zu publizircndcn geistlichen Erlasse, gleichzeitig wie an die

Pfarrämter, so an die Regierung eingesandt werden sollen.

In Folge dessen wurde der hiesigen Geistlichkeit bei Strafe
verboten, diese Erlasse zu publiziren, bevor die Einwilligung
der Standeseommissivn dazu erfolgt sei. Ein Protest
des bischöflichen Ordinariates hingegen ward als Einmischung
in die innere Verwaltung des Landes entschieden abgewiesen.))!)

Auf Grund des Landsgcmcindbcschlusses von 1857 sollte

auch der katholische Confcssionsthcil sich organisch gestalten

und einen Kirchcnrath aufstellen. Der katholischer Seits
eingereichte Entwurf zu einer Kirchenordnung schien eine

die Rechte des Staates benachtheiligendc Bestimmung

zu entdeckten, wodurch die Sache beanstandet wurde, welches

Hinderniß jedoch die Hoffnung einer baldigen Verständigung

nicht auszuschließen vermag. In Vollziehung des Gesetzes

von 1848 hatte die Standescommission darüber zu wachen,

daß bei Anstellung katholischer Priester keine Jesuiten sich

cinschleichcn, was bisher nicht der Fall war. Die Anstellung
einer theodosiau'schen Lchrschwester in einer Fabrike hiesigen

Landes stellte sich iu der Untersuchung als irrthümlich heraus.

„So der Amtsbericht, der auch ohne Commcntar zeigt, wie

man im Glarnerland die Kirchen-Freiheit versteht.

»-> ch Bern. Der Gehält des katholischen Pfarrers in

St. Immer ist nun vom Großenrath erhöht worden.

^ ch Zug. Bezüglich der zwei katholischen Nettnngsan-
stalten Sonnen berg und Gübel stellt die ,N. Zug. Ztgck

folgende interessante Begleichungen an: Unser Kanton

besitzt iu der Erziehungs- und Arbeitsanstalt am G übel
bei Ncu-Egcri eine ähnliche Anstalt, wie die auf Sonnen-

berg von der Gcmcinnützigen-Gescllschaft gestiftete Bächteln-

Anstalt, nur mit dem markanten Unterschied, daß in dieser

bei 140 armer, verwahrloster Kinder untergebracht werden,

in jener nur 12 mit beinahe ebensoviel Anfsichts-Räthen.

Der Kanton Zug steuerte für das katholische Bächteln edel-

müthig bei 3300 Fr. zusammen und doch befindet sich nur
ein Knabe unsers Kantons darin, während dagegen in der

Anstalt am Gubcl bei 60 Kantonsangchörige per Jahr nn-

tergcbracht werden, ohne daß hiefür das Publieum für
Liebesgaben beansprucht wird, noch sonstige staatliche Unter-

stützungcn fließen. — Man löse uns aber vollends das

Räthsel: — Die schweizerisch-katholische Rettungsanstalt in
Luzern bedarf für den Unterhalt und Bildung von nur 12
Knaben eines Kapitals von mehr den 77,000 Fr. und
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sonstiger vielen Unterstützungen. .Dagegen ernährt, kleidet

und erzieht die Anstalt am Gnbel in einem Jahre bei 140

Personen, verschiedenen Schwcizerkantonen angehörend,

ohne daß sie ein Kapital besitzt und ihr keine andere Unter-

stützung zufließt, als daß ihr die Spinnereibcsitzer unver-

zinslich zwei Wohnhäuser und einiges Gartenland überlas-

sen. — Ueber die befriedigenden Resultate der Erziehung

und Schulbildung verweisen wir auf die Berichte der kau-

tonalcu Erziehnngsbchördeu. — Diese Gegensätze bieten

reichen Stoff zum Nachdenken. Dort uneigennützig, human

— hier katholisch: arbeite und bete.

P Lnzern. Beitrag zur öffentlichen Moral.
Der radicale Eid genosst bringt (Nr. 94) wörtlich

folgenden Bericht: „Mit ^/g gegen Hg Stimmen, welche auf

Hrn. Stadtammauu Nonca fielen, erlag an der Vorver-

sammlung unser Candidat, N. Meyer. Er hatte die ge-

schlosscne Phalanx der Wirthe gegcw sich, die sagten, „sie

kennen ihn nicht." Und die Wirthe sind nach Hrn. N.
Dula's weisem Aussprnch „eine Macht."" Die Nutz-

anwcndnng mag Jeder selbst machen^

^ P Thurgau. (Brief.) Diese Woche versammelt sich

der Große Rath des Kantons Thurgan, um über den An-

kauf des dem Kloster Katharinathal zugehörigen Staffelwal-
des, der im badischen Gebiet liegt, zu verhandeln. Diesen

Wald möchte der Staat an sich kaufen nur die Summe von

200,000 Fr., welcher aber nach Schätzung von Sachkundigen
bedeutend mehr werth sein soll. Diesen Wald muß das

Kloster gleichsam verkaufen, damit die Regierung von Thur-

gau dem Großhcrzog von Baden den Beweis vorlegen kann,

der Wald sei nicht mehr des Klosters Eigenthum. Ob

aber die Regierung von Baden den Kauf ratifiziren werde,

steht zu erwarten. Dieser Wald ist nun das letzte Eigen-

thnm des Klosters, das im Badner-Gebict liegt; ist dieses

noch hinübervcrsilbcrt, läßt sich dann die Aufhebung des

Klosters nicht bald erwarten? Ein gleiches Schicksal scheint

auch dem Koster Rhein an bevorzustehen, oder soll über

dasselbe nicht im Dezember im Großen Rath zu Zürich de-

battirt werden?

— P Noch cinBeitrag zur öffentlichen Moral.
Statistischen Belegen zu Folge zahlt der gute Thurgan auf

je 82 Einwohner eine — Wirthschaft.
>- P Hochw. Kaplan Cathry bezeichnet in einer uns

zugesandten Schrift das in Nro. 88 der ,Kirchen-Zeitung^

enthaltene, seincPer s on betreffende Inserat als uirrichtig,

wovon Anzeige zu machen wir nicht unterlassen wollen.

>-> P Solothurn. (Eingesandt.) Da schon oft in den

Zeitungen die Rede war von den Diöcesan-Conferen-
zen, welche die Regierungen des Bisthums Basel dann

und wann halten, so dürfte es nicht ohne Interesse sein,

auch ßcinmal Etwas von jenen Diöccsan-Eonfcrcnzcn zu lc-

sen, wie sie dermalen in Deutschland gehalten werden.

Dieses sind freilich keine weltlichen, staatlichen, son-
dern rein kirchliche, bischöfliche Konferenzen. Hören
wir, was die, S i on ' hierüber aus Würtc m b e r g schreibt:

„In der jüngstvergangenen Zeit wurden in mehreren

Diöccsen Deutschlands bischöfliche Diöccsan-Confe-
rcnzen abgehalten. Es kann sicher nicht bestritten wer-

den, daß durch solche Versammlungen die schönsten Erfolge
für die Kirche erzielt werden können. Die Bischöse erfreuen

sich dadurch des Rathes von vielen Männern, welche mit-
ten unter dem Volke sich befinden und dessen Wünsche und

Bedürfnisse kennen. Für den Clcrns haben aber solche

Versammlungen einen nicht minder, großen Werth. Es
muß immer einen tiefen Eindruck auf die Seele des Pric-
sters machen, wenn er einer solchen Versammlung anznwvh-
ncn das Glück hat. Mancher kehrt von einer solchen Ver-
sammlung ncn gestärkt und wieder crmuthigt zu seinem

schweren und aufopferungsvollen Berufe zurück. Viele Er-
fahrnngcn, welche die Einzelnen in ihrem seclsorgerlichcn
Leben gemacht haben, werden hier einander mitgetheilt.
Viele Ideen werden hier-ausgetauscht. Es darf auch der

wissenschaftliche Gewinn, den der Einzelne aus solchen Ver-
sammlnngen erheben kann, nicht unterschätzt werden. —
Diejenigen Geistlichen, welche von einer Diöccsan-Confcrenz
zurückkehren, werden das dort Erworbene und Erfahrene
ihren Amtsbrüdern sofort auf den Capitels-Confcrcnzen
und sonstigen Zusammenkünften mittheilen. Der niedere
Clcrns kann auf den Diöccsan-Confcrcnzen auch manche
Wünsche mit Hoffnung auf Erfolg geltend machen, welche
als Inhalt schriftlicher Eingaben höchstens von einem Nie-

gistrator in einer freien Stunde in Erwägung gezogen
würden.

„Für die Abhaltung von Diöcesau-Synoden liegen in
der Gegenwart manche Schwierigkeiten vor. Wohl gar
keine Schwierigkeit bietet die Abhaltung einer Diöccsan-
Conferenz dar, welche keinen amtlichen Character hat. Für
die Beschlüsse der Diöcesan-Synodc ist der Bischof allein
verantwortlich, während er für die Erörterungen und Bc-
Müsse dieser freien Versammlungen gar keine Verantwort-
lichkeit trägt. In der gegenwärtigen Zeit wäre es für den

Bischof schon schwierig, manchen Gegenstand, dessen Erör-
terung höchst wünschenswert!) wäre, einer Diöccsan-Synode
nur vorzulegen. Eine Diöcesan-Confcrcnz hat bei der Wahl
des Stoffes keine diplomatischen Rücksichten zu nehmen.
Eine Diöcesan-Confcrcnz gestattet auch eine freiere Geschäfts-
ordnung, als eine Diöcesan-Synode, worin wir einen gro-
ßen Vortheil für die erstere erblicken. Solche Vcrsammlun-
gen sind wesentliche Stützpunkte für die bischöfliche Macht.
Der iag von Appcnweier in Baden war vielfach lehrreich
in dieser Beziehung und zeigte besonders, daß die Bischöfe
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heutzutage große uud bedeutende Maßregeln gegen die

Regierungen nur durchführen tonnen, wenn sie sich auf
den Clcrns stützen, und sich desselben noch durch etwas

Anderes als den cauonischcn Gehorsam versichern.

„Die protestantischen Geistlichen in Würtemberg

sind uns in dieser Beziehung vorangegangen. In diesem

Sommer versammelten sich über hundert protestantische Geist-

liehe in Plochingeu. Wenn aber Alles die neuen Commnni-

eationsmittel benutzt, um sich zu vrganisiren und eurch

das Gewicht großer Versammlungen auf die öffentliche Mei-

nung und auf die Regierung einzuwirken, warum sollten

wir allein zurückbleiben?" So die ,Sion/
— -st Mitwoch den 28. d. findet die Installation des

Hochw. Hrn. Meycrhans als thurgauischer Domherr des

Bisthums Basel in hiesiger Kathedrale statt.

Rom. Nach einem Telegram aus Turin vom 28. weist

der Papst die Vorschläge des französischen Grafen Morny
zurück, uud gibt dieser die Zurückziehung der fränzl ichcn

Truppen zu verstehen, deren Anwesenheit von Scü... der

Großmächte als Intervention angesehen werde. Graf
Morny wünscht zu wissen, wohin der Papst gehen werde,

um seinen Rückzug zu schützen; der Papst verweigert Er-
klärnngcn.

>-> Der Papst hat einem Verein zu Sammlung von

Pcterspfeunigcn in Rom die Privilegien einer „religiösen

Erzbrudcrschaft unter dem Patronat des Apostels Petrus"
mit der Vollmacht ertheilt, sich mit andern Vereinen zu dein

gleichen Zweck in der ganzen Christenheit in Verbindung

zu setzen.

>-> Die Enthüllung Lamorieiöres über die Depesche des

Herzogs von Gramont, welche ihn so gröblich in die Irre
geführt, hat unter den Cardinälen und an höchster Stelle
den Abscheu gegen Frankreich unendlich gesteigert. Der

Papst hät sich unumwunden, obwohl nur privatim, dahin

ausgesprochen, daß er die Stellung eines französischen Gc-»

sandten in Rom, welcher den General seiner Armee und

seine Behörden mit so großer Unwahrheit täuschte, für uu-
haltbar halte, uud daß er erwarte, er werde seinen Posten

verlassen.

Frankreich. Die hohe Geistlichkeit läßt sich in ihrer
Agitation für die Sache des Papstes nicht stören. Der
Erzbischof von Paris hat die Pfarrer der Banlieue von

Paris im crzbischöslichcn Palaste versammelt, um sich mit
ihnen wegen der Mittel zu besprechen, wie dem hl. Vater
rasch und ersprießlich zu Hülfe zu kommen sei.

>-> Unter dem Titel „Der Kaiser-Papst" ist eine Bro-
schüre erschienen, in der der Verfasser, ein Hr. Cayla, die

Nothwendigkeiten zeigen sucht, daß eine nationale franzö-
fische Kirche, deren höchster Chef der Kaiser sei, hergestellt

werde. Gregor VII. war ein königlicher Priester, Napo-
leon III. soll ein priestcrlichcr König werden. Die Ver-

nichtnng der weltlichen Macht des Papstes genügt nicht,

derselbe muß auch verhindert werden, sich in die religiösen

Angelegenheiten der französischen Regierung zu mischen; zu

diesem Zweck muß der Kaiser die politische Gewalt und die

Administration des Knltns in seiner Hand vereinigen.

Bayern. Dieser Tage ist das Resultat der Sammlung
des Peterspfeunigs aus der Erzdiöeese Köln dahicr eingc-

troffen, um nach Ikone weiter befördert zu werden. Die

betreffende Summe weist in runder Zähl den Betrag von

60,000 st. nach. Ein Beweis, daß die Rheinländer ihre
alte Anhänglichkeit an das Kirchcnvbcrhaupt und ihre Opfer-

Willigkeit für die gerechte Sache auch hier wieder bewährten.

Parma. Im Priester-Seminar von Bedonia sind 15

Seminaristen und ihr Präsekt in der Nacht des 16. in ihren
Betten erstickt. Das Schlafzimmer war gcweißnet und dann

mit Kohlendampf getrocknet worden, der das Unglück vcr-

anlaßt hat..

Türkei. Die Christen kehren von Beyrut am Mittel-
meer nach ihren Dörfern im Gebirge zurück. Dort werden

die zerstörten Gebäude mit dem Gelde und unter der Auf-
ficht der Türken wieder errichtet. — Fuad Pascha hat die

Drusenchefs von Bedeutung verhaftet.

Jerusalem. Vor allem theile ich Ihnen mit, daß kürz-

lich dahier ein großer unterirdischer Gang entdeckt worden

ist, welcher beim Ecce-Homo-Bogen seinen Anfang nimmt.

Für die kathol. Kirche in Viel.

Durch den Orts-Pinsverein von Altdorf (gn vier

Gaben) Fr. 15. —

Uebertrag laut Nr. 93 231. —

Fr. 279.-

Für die kathol. Kirche in St. Immer.

Durch den Orts-Piusveretn in Altdorf (in vier

Gabe») Fr. 15. —

Uebertrag laut Nr. 87 25. —^ 70^7

Für die bedrängten Christen in Syrien.

Durch den Orts-Pinsverein in Altdorf Fr. 25. —
Uebertrag laut Nr. 99 „ 12. 59

^7 «7. 30

Personal-Cbrvnik. Ernennung. sWallis.) Die Pfarrstclle von

Porì-Wallis wurde durch Hochw. Hrn. Abbê Reynard von

Saviese besetzt.

(Siehe Beilage Nr. 05.)



Beilage zu Nr. 95 der Schweizerischen Kirchenzeitung 1860.

Zwei Aktenstücke M neuesten Kirchengeschichte.

>-< P Wir beeilen uns, den Lesern der Kirchcnzcitung

folgende zwei Aktenstücke in einer Extrabeilage mitzutheilen,

welche in der Geschichte unserer Zeit eine bleibende Stelle

emnchmen werden. Das erste ist die Protestation des

hl. Stuhles gegen die piemontcsische Kirchen-
staats-Näubcrei; das zweite die Protestation des

Jesitcn-Gen-erals gegen den König von Pie-
m o n t.

I. Protest des apost. Stuhles.
(Cirkularnote an das diplomatische Corps.)

Vatikan, 4. Nov. 136l1.

„Die Regierung des hl. Stuhles hat vor Kurzem Klage geführt
und protestirt gegen die gewaltthätige Invasion, die nach jener, welche

bereits in der Romagna stattgefunden hatte, sich auch über mehrere

andere Provinzen der päpstlichen Staaten Seitens einer Regierung er-

streckte, welche, beherrscht von der extravaganten Sucht, ihre Herrschaft
über ganz Italien durch die Beraubung anderer rechtmäßiger Sou-
veräne auszudehnen, die Ausführung ihres ungerechten Planes noch

immer verfolgt, wobei sie jedes Princip sprineipio), jedes Recht und

jedes Gesetz verachtet, weil ihr usurpatorischer Geist keinerlei Schran-
ken duldet.

„Nachdem sich die piemontesische Regierung der vorerwähnten Pro-
vinzen, nämlich der Marken, Umbriens und eines Theiles der zum
Erbgut Petri gehörenden Gebiete, mittelst der feindseligsten Gewalt-
thätigkeit und eines in der Art einer monströsen Piraterie geführten
Krieges bemächtigt hat, treibt sie jetzt die Beraubung der päpstlichen

Souveränität mittelst eines schmacbvollcn, schon in den früher usur-

pirten Gebictstheilcn zur Anwendung gebrachten Mißbrauches auf die

Spitze, indem sie nämlich die sogenannte allgemeine Abstimmung aus-

beutet und dergestalt ein rechtsgiltiges Element zu schaffen gedenkt, mit
welchem sie fremden Mächten zum Trotz ihre angemaßte Gebietsaus-

dehnung legitimiren will. Man unterläßt es hier, die hinterlistigen
und gemeinen (ixuodiii) Kunstgriffe hervorzuheben, mit denen der an-

geblichc Appell an die Volksvotirung vorbereitet und in Scene gesetzt

zu werden pstcgt; von Rechtswegen müßte das als das Ergebniß eines

wahren Druckes charakterisirt werden, was man als das Resultat einer

freien Kundgebung des Volkswillcns anzupreisen wagt. Daß dem also

ist, ist notorisch nachgewiesen; übrigens handelt es sich hier nichr um

Bemerkungen und Nachweise über die Modalitäten der trügerischen

Votirung, sondern um lautes Rügen und Vorwerfen eines solchen

Mißbrauches und einer solchen Unordnung (âisorào), aufweichen!
Wege man ein vorzugsweise revolutionäres und die Gerechtsame des

rechtmäßigen Souveräns vernichtendes Princip einzuführen sucht.

„Wie immer auch in dieser Hinsicht die Ansichten einer Regierung

beschaffen sein mögen, die ein Bündniß mit der Revolution abgeschlossen

hat und ihr als Förderer und Führer jvoueiottioro) dient, so geht

doch für das Princip, das man festzustellen beabsichiigt, die unbcding-

teste Vcrurtheilnng hervor aus den unveränderlichen Gesetzen der Ge-

rechtigkeit der socialen und bürgerlichen Ordnung und aus dem Be-

wußtscin wohlgeordneter Völker. In der That, wenn ein so seltsames

Princip aufgestellt würde, welche Souveränität, wie stark sie auch im-

mer durch ihr gutes Recht und ihren langen Bestand sein möge, wäre

wohl je vor der Gefahr gesichert, in jedem Augenblick nach Willkür
erschüttert und gestürzt zu werden?

„Welcher verderblichen Unsicherheit würden die Regierungen beständig

und mit ihnen die ganze bürgerliche Gesellschaft unter der Einwirkung
eines Princips ausgesetzt sein, das seiner Natur nach so fruchtbar ist

an Agitationen, Wirren und Unordnungen, die geeignet sind, den all-
gemeinen Umsturz in ihrem Gefolge herbeizuführen?

„Auf Grundlage dieser höchst inhaltsschweren Erwägungen befindet
sich die päpstliche Regierung in dem Falle, gegen den Mißbrauch zu
protestiren, rer Seitens der usurpatorischen Regierung mittelst des

vermeintlichen Appells an die Abstimmung der Bevölkerung behufs der

Entscheidung über das Schicksal ihres Souveräns geübt worden ist
und noch immer geübt wird; ein Mißbrauch, welcher der Einführung
eines Princips gleichkommt, das alle Rechte und Gerechtsame der

rechtmäßig eingesetzten Souveränitäten verkennt, geringschätzt und zer-

tritt, das Recht, welches auf Grundlage solenner Verträge und inter-
nationaler Conventionen die Verwaltung der Staaten regelt, entstellt
und umstürzt, die unveränderlichen ewigen Grundlehren der Gcrechtig-
kcit zu beseitigen strebt, das ungeheuerliche Recht der Usurpation ein-

führt und in die Gesellschaft den Keim verderblicher Beunruhigungen
und Wirren bringt.

„Die Empfindungen der höchsten Mißbilligung, mit denen sich die

andern Regierungen über die raubsüchtige Politik der piemontesischen

Regierung und über die unqualifizirbare usurpatorische Haltung ausgc-
sprechen haben, die sie im Kirchenstaate wie in andern Staaten Jta-
liens angenommen bat, lassen nicht daran zweifeln, daß der abermalige
Protest, mit welchem die Regierung Sr. Heiligkeit jetzt zum Schutz
und zur Vertheidigung der weltlichen Souveränität des römischen Pap-
stes gegen die um sich greifende verletzende Haltung auftritt, mit welcher
der Usurpator auf die gänzliche Vollführung der greulichen und ver-
wegenen Invasion in den obbenannten Provinzen besteht, wie er die

bereits in den schon früher sich angeeigneten Theilen des Kirchenstaates

gethan hat, daß dieser Protest, sagen wir, bei jeder dieser Regierungen
gleicher Aufnahme begegnen wird. Mit vollem Grunde gibt man sich

auch der zuversichtlichen Erwartung hin, daß die vorerwähnten Re-

gierungen ihren wirksamen Beistand verleihen werden den gerechten

Vorstellungen der Regierung Sr. Heiligkeit, ferner dem guten Rechte,
mit welchem sie den Souverän und die Regierung Piemonts für alle
aus der feindseligen in den Gebieten des heil. Stuhles noch immer
aufrecht erhaltenen Invasion verantwortlich macht, und der Rcklama-

tion, kraft welcher sie seiner Zeit von den Eindringlingen die vollstän-
dige Wiedereinsetzung erwarte!.

„In dieser Ueberzeugung und Zuversicht ersucht der unterzeichnete
Cardinal-Staatssecrctär Sr. Heiligkeit Ew. Excellenz, diese Note zur
Kenntniß Ihrer Regierung bringe» zu wollen und ergreift diesen An-
laß re. G. Cardinal Antonelli.

II. Protest des Generals der Gesellschaft Jesu.

„Majestät! Der General der Jesuiten nahet dem Throne Ew.
Maj. um da Gerechtigkeit und Ersatz für all das schwere Unrecht zu
erlangen, dem der Orden in Italien seit einiger Zeit ausgesetzt war,
und im Falle er nicht Gehör finde» sollte wenigstens öffentlich dage-

gen zu protestiren. Schon bei den ersten Bewegungen in Italien ge-
gen Ende des JahrcS 4847 wurde die Gesellschaft Jesu in den Sar-
dinischen Staaten aller ihrer Häuser und Collégien beraubt, ihre Gü-
ter eingezogen und ihre Glieder ungerechter Weise in die Verbannung
verwiese». Um diesen Acten der Ungerechtigkeit wenigstens einen Schein
von Legalität zu geben, wurde ein Deeret erlassen, welches diese Maß-
regeln verfügt. Dieses geschah ohne Vorwissen Karl Alberts, Ihres
erlauchten Herrn Vaters ja selbst gegen seinen Willen, da dieser Kö-
nig sich nicht blos unserm Orden stets wohlwollend erwies, sonder»
auch beim ersten Ausbruch des Sturmes die Väter ermunterte, nicht
zu zagen, und da er die Besorgniß einiger derselben bemerkte, sich bei
den Vorständen darüber beklagte, daß sie auf seine Loyalität, auf sein
Wort und auf seinen guten Willen so wenig Vertrauen setzten. Ob-
schon dieses Decrct keine rückwirkende Kraft hatte, bediente man sich
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dennoch desselben, um die Ungerechtigkeit zu legitimircn und es wurde

von der Regierung mit aller Härte durchgeführt.

„Von der Zeit des italienischen Krieges im vorigen Jahre bis

zum heutigen Tage verlor die Gesellschaft in der Lombardei 3 Häuser

und Collégien, im Herzogthum Modena 6, im Kirchenstaate 11, im

Königreiche Neapel IS und in Sicilien 15. Ucberall wurde sie ferner

aller beweglichen und unbeweglichen Güter im ganzen Sinne des Wor-
tes beraubt, mehr als anderthalbtausend Mitglieder wurden aus ihren

Häusern und den Städten vertrieben, wie Uebelthätcr wurden sie von

Land zu Land geschleppt, in die Gefängnisse gesperrt und auf's gröbste

mißhandelt; sie wurden sogar verhindert, im Schooße irgend einer

wohlgesinnten Familie eine Zuflucht zu suchen und an vielen Orten

achtete man selbst nicht die Leiden und Gebrechen des Alters.

„Alle diese Acte verübte man ohne den Opfern solcher Ungerech-

tigkeit irgend eine Schuld zum Vorwurfe machen zu können, ohne die

Form des Rechtes zu beobachten und ohne Rechtfertigung oder Wer-

theidigung zuzulassen; mit einem Worte, man ging mit aller Willkür
und Despotie zu Werke.

„Wenn solche Acte in einem Volksaufstande begangen worden wä-

ren, hätte man sie vielleicht mit Stillschweigen hinnehmen können. Da

man sie aber durch das Sardinische Gesetz zu rechtfertigen suchte und

die provisorischen Regierungen in Modena, im Kirchenstaate und in

den beiden Sicilien sich auf das Ansehen der Sardmischen. Regierung

stützen, und da sie in solchen Dekreten und ihrer Ausführung den Na-

men Euer Maj. anrufen, darf ich nicht mehr bei solcher Ungerechtig-

keit schweigen. Als Vorstand des Ordens habe ich die dringende Pflicht,

Gerechtigkeit und Genugthuung zu verlangen oder vor Gott und den

Menschen zu Protestiren, damit die Ergebung und religiöse Geduld

nicht für Schwäche, Bekenntniß der Schuld, oder Aufgeben des Rechtes

erscheine.

„Ich protestire daher feierlich und in aller Form gegen die Unter-

drückung unserer Häuser und Collégien, gegen die Proscriptionen, das

Exil, die Gefangenschaft, gegen die Mißhandlungen und Verfolgungen

meiner geistlichen Brüder. Ich protestire vor allen Katholiken im Na-

men der beleidigten Rechte unserer heiligen Kirche. Ich protestire im

Namen der Wohlthäter und Gründer unserer Häuser und Kollegien,

deren ausdrücklicher Wille und fromme Absicht für Lebende und Todte

vereitelt wird. Ich Protestire im Namen des Eigenthumsrechtcs, das

mit sbrutaler Gewalt vernichtet wird. Ich protestire im Name» des

Bürgerrechtes und persönlicher Unverletzlichkeit, dessen man Niemanden

ohne Schuld, Recht und Spruch berauben darf. Ich protestire im Na-

men der Menschlichkeit, welche man in so vielen Greisen, Kranken und

Schwachen schmählich verletzte, da man sie aus ihrem friedlichen Asyle

vertrieb, ohne Hilfe ließ und ohne Schutz und Subsistenzmittel auf

die öffentlichen Straßen setzte.

„Wenn ich leioer dem größten Theile meiner Brüder keine andere

Hilfe gewähren kann, werden sie wenigstens aus diesem Documente

ersehen, daß ihr gemeinsamer Vater Antheil an ihrem Schicksale nimmt.

Ich richte die Adresse an Ew. Maj. Gewissen. Ich lege sie auf das

Grab Carl Emanuel IV., dem berühmten Ahnherrn Ew. Maj. Er stieg

gerne von ihrem Throne herab, um unter uns mit den Gelübden der

Gesellschaft Jesu im Kleide des Ordens zu sterben, nachdem er in un-
serem Noviciate zu Rom, wo seine Gebeine ruhen, das Leben geführt
hat, welches jetzt die Regierung Ew. Maj. schmäht und mit so wildem
und verläumderischem Hasse verfolgt.

„Die Erinnerung an das Wohlwollen, welches das berühmte Haus

Sgvoyen in früherer Zeit stets gegen die Gesellschaft Jesu erwies, und

der erhabene Charakter, womit Ew. Maj. bekleidet ist, sollen mir Ver-

trauen einflößen, daß mein- Bitten und Proteste nicht ohne Erfolg
bleiben. Wenn aber die Stimme so vieler beleidigter Rechte vor den

Richterstühlen der Erde kein Gehör finden, berufe ich mich auf den er-

habenen und furchtbaren Richterstuhl des heiligen, gereckten und all-

mächtigen Gottes, wo der ewige Nichter, der König der Könige di^
unterdrückte Unschuld unfehlbar rächen wird. Ich lege unsere Sache

gänzlich in Gottes Hand und bitte Ihn, Er möge Ew. Maj. erleuchten

und die Männer Ihres Rathes, Er flöße ihnen die Gefühle des Rech-

tes und der Billigkeit gegen so viele unschuldig verfolgte und unter-
drückte Brüder ein."

In der Fr. Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen erschienen
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